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nos prochaines manifestations

14. März 2019 Webinar
   DEr ArbEitsvErtrAg iN FrANKrEich

18. März 2019 Webinar
   EFFEKtivEs ForDEruNgsMANAgEMENt iM FrANKrEichgEschäFt

20. März 2019 seminar Köln (Midtown hotel)
   ArbEitsrEcht iN FrANKrEich

02. April 2019 Webinar
   bEWEissichEruNgsvErFAhrEN iN FrANKrEich (ExpErtisE juDiciAirE)

07. Mai 2019 Webinar
   Agb uND vErträgE Mit FrANzösischEN KuNDEN uND LiEFErANtEN

09. Mai 2019 Webinar
   zusAMMENArbEit Mit subuNtErNEhMErN iN FrANKrEich – WorAuF ist zu AchtEN?

22. Mai 2019 Webinar
   ENtsENDuNg uND ErbriNguNg voN DiENstLEistuNgEN iN FrANKrEich

23. Mai 2019 seminar Köln
   bEsoNDErhEitEN bEiM KAuF uND vErKAuF voN uNtErNEhMEN (M&A) iN FrANKrEich

28. Mai 2019 Webinar
   WiE ist DEr vErtriEb iN FrANKrEich zu gEstALtEN?

29. Mai 2019 Webinar
   bEENDiguNg voN vErträgEN Mit FrANzösischEN gEschäFtspArtNErN

05. juni 2019 Webinar
   prEisListEN, Agb uND NAchLässE iM FrANKrEichgEschäFt

26. juni 2019 seminar Düsseldorf
   ArbEitsrEcht FrANKrEich: EiNstELLuNg uND ENtLAssuNg voN MitArbEitErN  

NAch DEN LEtztEN rEForMEN rEchtssichEr gEstALtEN

12. september 2019 seminar Köln (Midtown hotel)
   ArbEitsrEcht iN FrANKrEich

17. september 2019 seminar Düsseldorf
   ihrE FrANzösischE tochtErgEsELLschAFt – rEcht pErsoNAL stEuErN

17. september 2019 Webinar
   ArbEitsrEcht uND gEsuNDhEit – WorAuF siE uNbEDiNgt AchtEN soLLtEN

02. oktober 2019 Webinar
   ArbEitsrEcht uND gEsuNDhEit – WorAuF siE uNbEDiNgt AchtEN soLLtEN

22. oktober 2019 Webinar
   DEr ArbEitsvErtrAg iN FrANKrEich

13. November 2019 Webinar
   ENtsENDuNg uND ErbriNguNg voN DiENstLEistuNgEN iN FrANKrEich

19. November 2019 Webinar
   Agb uND vErträgE Mit FrANzösischEN KuNDEN uND LiEFErANtEN

gerne können sie die oben gewünschten informationen per Fax 0221 139 96 96 69  
oder per E-Mail seminare@avocat.de anfordern.

unsere aktuellen Webinartermine finden sie auch unter https://avocat.edudip.com/webinars
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arbeitsrecht  

1. Das ändert sich anfang 2019  
für arbeitnehmer und arbeitgeber

angelika mézières

Wir hatten sie im Oktober über die aus dem sogenannten „Gesetz über die 
Freiheit, seine berufliche Zukunft zu wählen“ zu erwartenden Änderungen 
(siehe hier) informiert. Dieses Gesetz hat in mehreren Bereichen wie der Be-
rufsausbildung, der Arbeitslosenversicherung, der Entsendung, der berufli-
chen Gleichstellung sowie der Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinde-
rungen Änderungen mit sich gebracht.

Diese Neuregelungen sind zum großen teil am 1. Januar 2019 in Kraft ge-
treten. 

Zudem wurde vor Weihnachten in Reaktion auf die Aufstände der gelben 
Westen das Gesetz zu „wirtschaftlichen und sozialen Notmaßnahmen“ verab-
schiedet. Dieses Gesetz sieht unter anderem die Einführung einer sonderprä-
mie zur Erhöhung der Kaufkraft, die steuer- und sozialabgabenbefreiung von 
Überstunden oder die Neubewertung der Prämie zur Beschäftigung vor.   

Der Großteil dieser Neuregelungen ist ebenfalls am 1. Januar 2019 in Kraft 
getreten. 

Wir haben im folgenden Überblick die für sie wichtigsten Bestimmungen 
zusammengefasst:

•	 erhöhung des mindestlohns und der prämie zur beschäftigung: 

Zum 1. Januar 2019 wurde der gesetzliche Mindestlohn (sMiC) in Frankreich um 
1,5 % auf 10,03 € erhöht. Dies entspricht auf Grundlage der 35-stunden-Woche 
einem Bruttomonatsentgelt von 1.521,22 €.

Des Weiteren wurde auch der höchstbetrag der Prämie zur Beschäftigung 
(sog. Prime d’activité) um 90 € erhöht. Es handelt sich dabei um eine Prämie, 
die Mitarbeitern mit niedrigen Gehältern ausgezahlt wird. Diese Erhöhung wird 
ab Februar 2019 in Kraft treten. Unter Berücksichtigung der Erhöhung des Min-
destlohns bedeutet dies eine Gehaltssteigerung um 100 € für Mitarbeiter, die 
den Mindestlohn erhalten. 

•	 sonderprämie zur erhöhung der kaufkraft: 
 

Bis zum 31. März 2019 ist es möglich, Mitarbeitern eine sonderprämie zur Erhö-
hung der Kaufkraft (sog. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) zu zahlen. 
Diese Prämie kann per Betriebsvereinbarung oder einseitig durch den Arbeit-
geber im Unternehmen eingeführt werden. 

http://www.avocat.de/app/frankreichrecht/_media/newsletter-2.18-franzsisches-wirtschaftsrecht.pdf


sie ist von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmersozialabgaben sowie von der 
steuer unter bestimmten Voraussetzungen befreit, unter anderem wenn 
	das Arbeitsverhältnis  seit dem 31. Dezember 2018 (oder früher) besteht 

und der Arbeitnehmer weniger als 53.944,80 € verdient;
	die höhe der Prämie maximal 1.000 € beträgt;
	sie keine Gehaltserhöhungen oder Prämien ersetzt, die in einer tarifver-

einbarung oder im Arbeitsvertrag vereinbart wurden oder die durch die 
Gepflogenheiten des Unternehmens festgelegt sind.  

•	 steuer- und sozialabgabenfreie Überstunden: 

Die sozialabgabenbefreiung für Überstunden, die eigentlich ab dem 1. sep-
tember 2019 vorgesehen war, ist bereits ab dem 1. Januar 2019 erfolgt. 

Diese Befreiung betrifft nur die Arbeitnehmerbeiträge zur Alters- und Wit-
wenversicherung. Eine Befreiung der Arbeitgeberbeiträge ist nicht vorgesehen. 

Zudem ist die Vergütung der Überstunden bis zu einem höchstbetrag von 
5.000 € netto pro Jahr von der Einkommensteuer befreit. 

•	 unterstützung der berufsausbildung:

Die Reform der Berufsausbildung erforderte die Veröffentlichung von mehre-
ren Dekreten. Der Großteil dieser Dekrete wurde am 30. Dezember 2018 ver-
öffentlicht. 

Während die sichtbarste Änderung die Abgeltung in Geld des eingeführten 
persönlichen Ausbildungskontos „CPF“ ist (die zum 31. Dezember 2018 erwor-
benen Ausbildungsstunden wurden wie folgt in Euro umgerechnet: 1 stunde 
entspricht 15 €), wurden auch einige weitere Änderungen vorgenommen. so 
wurden die Bedingungen für die inanspruchnahme des CPF erleichtert. Darü-
ber hinaus wurden die Modalitäten für die Übernahme der Ausbildungskosten 
geregelt. Ein weiteres Dekret hat die Förderkriterien für die Kompetenzbewer-
tungen und die begleitenden schulungsmaßnahmen für Unternehmensgrün-
der und -käufer im Rahmen des CPF festgelegt.  

angelika mézières
0221 139 96 96 0
mezieres@avocat.de
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2. höherer schadensersatz  
bei kündigungen in frankreich? 

emilie Vienne

Durch die Deckelung von schadensersatzansprüchen im Falle einer unbe-
gründeten Kündigung hat die französische Regierung mit der großen Arbeits-
rechtsreform im herbst 2017 mehr Rechtssicherheit für Arbeitgeber geschaf-
fen (mehr dazu hier).

Die gesetzliche Deckelung hat in der Praxis in Frankreich zu dem erfreu-
lichen Ergebnis geführt, dass die arbeitsrechtlichen streitigkeiten signifikant 
zurückgegangen sind. 

in einem ersten Urteil hatte das Arbeitsgericht troyes im Dezember diese 
tabelle für unwirksam erklärt und dem Arbeitnehmer einen höheren scha-
densersatz zugesprochen. 

seither haben sich auch das Arbeitsgericht Amiens (am 19.12.2018) und das 
Arbeitsgericht Lyon (am 21.12.2018 und am 07.01.2019) geweigert, die tabelle 
anzuwenden, und sich dabei ebenso auf das internationale Recht gestützt.

Es bleibt nun abzuwarten, wie die Berufungsgerichte und vor allem der 
Kassationshof in dieser Frage entscheiden werden. Eines ist sicher: Arbeit-
nehmer, denen gekündigt wurde, werden sich auf diese neue Rechtsprechung 
stützen und es ist auch davon auszugehen, dass andere französische Arbeits-
gerichte die gesetzliche Deckelung der schadensersatzansprüche von Arbeit-
nehmern im Kündigungsfall nicht anwenden werden. 
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praxistipps

•	 Es spricht einiges dafür, dass Arbeitnehmer wei-
terhin mit einer einvernehmlichen beilegung des 
streits einverstanden sein werden. 

•	 sollte sich ein Arbeitnehmer auf die neue recht-
sprechung stützen und höhere Entschädigungs-
ansprüche geltend machen, wird man die recht-
sprechung des Arbeitsgerichts Le Mans vom  
26. september 2018 einwenden können, das genau 
anders herum entschieden hat und die Deckelung 
durchaus auch an internationalen Maßstäben ge-
messen für wirksam hält.

•	 solange die Deckelung gesetzlich vorgesehen ist, 
könnte die haftung des staats in Anspruch genom-
men werden.

emilie Vienne
0221 139 96 96 0
vienne@avocat.de

  

http://www.avocat.de/app/frankreichrecht/_media/neue-arbeitsrechtsreform-frankreich-wird-arbeitgeberfreundlicher.pdf
https://avocat.de/Unwirksamkeit-der-Deckelung-von-Kuendigungsentschaedigungen_1324.html


3. auch Überstunden, die nicht vom  
arbeitgeber angeordnet worden sind,  

müssen unter umstände vergütet werden

anne brion

in Frankreich gilt hinsichtlich Überstunden folgende Regelung: stunden, die 
über die gesetzliche Arbeitszeit von 35 stunden pro Woche hinaus geleistet 
werden, müssen als Überstunden mit einem Zuschlag von 25 % (bis zur 43. 
stunde) bzw. von 50 % (ab der 44. stunde pro Woche) vergütet oder durch 
Freizeitausgleich abgegolten werden.

Voraussetzung für die Anerkennung der Überstunden ist, dass diese vom 
Arbeitgeber angeordnet wurden oder mit dessen (ggf. stillschweigenden) Zu-
stimmung geleistet wurden, oder dass sie aufgrund der tätigkeit des Mitarbei-
ters erforderlich waren.

Bis vor kurzem war unklar, ob die auf der tätigkeit des Mitarbeiters beru-
hende Erforderlichkeit der Überstunden alleine ausreichte, um die Überstun-
denvergütung zu begründen, oder ob der Arbeitgeber die Überstunden zwin-
gend angeordnet bzw. diesen zugestimmt haben musste.

in zwei Urteilen vom 14.11.2018 hat der französische Kassationsgerichtshof 
nun klargestellt, dass es sich hierbei um alternative Voraussetzungen handelt: 

- Entweder hat der Arbeitgeber die Überstunden angeordnet oder die-
sen (ggf. stillschweigend) zugestimmt 

- oder die Überstunden haben sich aufgrund der Art der tätigkeit des 
Mitarbeiters als erforderlich erwiesen.

im einem der Fälle (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-16.959 Fs-PB, sté Adeihr 
AGP c/ M.) hatte sich ein Arbeitnehmer, welcher in der Vergangenheit viele 
Überstunden geleistet hatte, durch Abschluss eines Nachtrags zum Arbeits-
vertrag dazu verpflichtet, vor der Ableistung von Überstunden in Zukunft die 
Zustimmung seines Arbeitgebers einzuholen. 

Als der Arbeitnehmer die Vergütung von Überstunden geltend machte, 
wies der Arbeitgeber diesen Anspruch mit folgender Begründung zurück: Zum 
einen habe der Arbeitnehmer die vorherige Zustimmung des Arbeitgebers 
nicht eingeholt und somit gegen seine vertraglichen Pflichten verstoßen, zum 
anderen habe der Arbeitgeber der Mehrarbeit ausdrücklich widersprochen, in-
dem er den Arbeitnehmer schriftlich dazu aufgefordert hatte, Überstunden zu 
unterlassen, und ihn sogar aus diesem Grund abgemahnt hatte. 

im anschließenden Berufungsverfahren wurde der Arbeitgeber jedoch zur 
nachträglichen Vergütung der strittigen Überstunden verurteilt. Laut Beru-
fungsgericht hatte der Arbeitnehmer die Notwendigkeit der Mehrarbeit nach-
gewiesen, indem er erläutert hatte, dass es sich bei den strittigen Überstunden 
um dringende Reparaturarbeiten in einer Restaurantküche handelte, welche 
nicht warten konnten, so dass er beschließen musste, die Arbeiten noch am 
gleichen tag abzuschließen. Eine Verschiebung der Arbeiten auf den nächs-
ten tag wäre laut dem Arbeitnehmer bei dem Kunden schlecht angekommen. 
Darüber hinaus wäre der Mitarbeiter dann gezwungen gewesen, einen weite-
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ren tag vor Ort zu bleiben. schließlich hatte das Berufungsgericht festgestellt, 
dass der Geschäftsführer der Gesellschaft von der Notwendigkeit der Über-
stunden ganz genau wusste.

Das Berufungsurteil wurde vom Kassationsgerichtshof bestätigt.
im zweiten Fall (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-20.659 Fs-PB, N. c/ sté softeam 

Cadextan) lag keine vertragliche Vereinbarung zu den Überstunden vor, jedoch 
hatte der Arbeitgeber den Mitarbeiter mehrmals schriftlich auf seine Pflicht 
hingewiesen, sich an die 35-stundenwoche zu halten und vor der Ableistung 
von Überstunden die vorherige Zustimmung seines Vorgesetzen einzuholen. 

hier hat das Berufungsgericht die Vergütung der Überstunden mit der Be-
gründung verweigert, dass keine Zustimmung durch den Arbeitgeber erfolgt 
ist. Das Berufungsgericht war der Ansicht, dass der Arbeitnehmer seinen Ar-
beitgeber nicht „vor vollendete tatsachen stellen“ durfte.

in der Revision wurde jedoch festgestellt, dass das Berufungsgericht nicht 
in ausreichendem Umfang geprüft hatte, ob die Überstunden nicht aufgrund 
der tätigkeit des Arbeitnehmers erforderlich waren, was einen Vergütungsan-
spruch eröffnen würde.

Der Mitarbeiter kann damit unabhängig von der Ansicht seines Arbeitge-
bers beschließen, Arbeit über seine vertragliche Arbeitszeit hinaus zu leisten, 
wenn dies für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist und er in der Lage 
ist, dies nachzuweisen. 

praxistipp

•	 Achten sie darauf, regelmäßig die belastung ihrer 
Mitarbeiter zu überprüfen, um die Leistung von 
Überstunden so gering wie möglich zu halten, und 
versuchen sie möglichst präzise die Arbeitszeiten 
ihrer Mitarbeiter in Frankreich zu dokumentieren: im 
Falle eines rechtsstreits tragen beide parteien die 
beweislast. 

•	 Die vereinbarung von tagespauschalen kann bei  
bestimmten Mitarbeitern ein guter Weg sein, um 
dem thema Überstunden auszuweichen. 

anne brion
0221 139 96 96 0
brion@avocat.de
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4. Die französische regierung und Verwaltung 
treten in die Ära des internets ein

béatrice-anne raine

seit mehreren Jahren ist die Zahl der rechtlichen informationsquellen im in-
ternet drastisch gestiegen. Diese scheinbare Vielfalt hat es den juristischen 
Akteuren (Unternehmen, Anwälte, Juristen, Lohnabrechnungsstellen etc. aber 
auch der Verwaltung selbst) nicht einfach gemacht: Es stellte sich immer wie-
der die Frage, welche information aus welcher Quelle denn überhaupt offiziell 
war und somit der Verwaltung entgegengehalten werden konnte? 

Das Gesetz vom 10. August 2018 „für einen Staat im Dienste einer vertrau-
enswürdigen Gesellschaft“ (Loi pour un état au service d’une société de con-
fiance) hat hierzu eine erste Antwort gegeben und durch den Art. L.312-2 des 
französischen Gesetzbuches „für die Beziehungen zwischen Öffentlichkeit und 
Verwaltung“ (Code des relations entre le public et l’administration) vorgesehen, 
dass die Rechtsbefehle und Rundschreiben sowie Notizen und Antworten der 
Ministerien, welche eine Auslegung des materiellen Rechts oder eine Beschrei-
bung von Verwaltungsverfahren beinhalten, veröffentlicht werden müssen.  

Per entsprechendem Beschluss vom 28. November 2018 soll der oben er-
wähnten, etwas veralteten und chaotischen situation spätestens zum 1. Mai 
2019 ein Ende gesetzt werden: Ausschließlich die Rechtsbefehle und Rund-
schreiben, die auf einer der von dem Gesetzgeber erschöpfend aufgelisteten 
Webseiten veröffentlicht werden, sollen als offiziell und somit bindend für die 
Verwaltung angesehen werden. 

Es handelt sich dabei um folgende Webseiten:
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr (Umweltschutz)
www.culture.gouv.fr (Kultur und Bildung)
https://www.defense.gouv.fr/sga (Verteidigung) 
www.diplomatie.gouv.fr (Diplomatie) 
www.economie.gouv.fr (Wirtschaft)
www.education.gouv.fr (Bildung)
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr (Bildung und Forschung)
www.fonction-publique.gouv.fr (öffentlicher Dienst) 
www.info.agriculture.gouv.fr (Landwirtschaft)
www.interieur.gouv.fr (innenministerium)
www.solidarites-sante.gouv.fr (sog. solidarität)
www.sports.gouv.fr (sport)
www.textes.justice.gouv.fr (Veröffentlichung von texten und Reformen)
www.travail-emploi.gouv.fr (Arbeitsministerium)

Rundschreiben oder Rechtsbefehle, die nicht auf diesen seiten enthalten  
sind, gelten ab dem 1. Mai 2019 als automatisch aufgehoben.

praxistipp

•	 Ein Ausdruck oder ein screenshot der auf diesen 
Webseiten gefundenen informationen bleibt selbst-
verständlich für beweiszwecke empfehlenswert.

béatrice-anne raine
0221 139 96 96 0
raine@avocat.de

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7880147CED92EE13F1ED1E5C1FA3D35A.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000037307624&dateTexte=20190108
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031367746&cidTexte=LEGITEXT000031366350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037662501&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr
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file:///C:\Users\hanna.karkuth\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\SOWGG5J4\www.interieur.gouv.fr
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file:///C:\Users\hanna.karkuth\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\SOWGG5J4\www.sports.gouv.fr
file:///C:\Users\hanna.karkuth\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\SOWGG5J4\www.textes.justice.gouv.fr
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ii. 

gesellschaftsrecht 

1. geltendmachung des eigentumsvorbehalts 
im insolvenzverfahren 

louis grégoire sainte marie
 

Kann ein Verkäufer, der Ware unter Eigentumsvorbehalt nach Frankreich ver-
kauft hat, vom Käufer die Abtretung der Kaufpreisforderung aus dem Weiter-
verkauf verlangen, wenn der Käufer diese Forderung an einen Dritten abgetre-
ten hat? Zu dieser Frage hat sich jüngst der französische Kassationsgerichtshof 
geäußert (Urteil vom 07.11.2018, Az. 17-20478). 

im vorliegenden Fall hatte der Verkäufer Ware unter Eigentumsvorbehalt 
verkauft. Der Käufer veräußerte die gekaufte Ware anschließend weiter, noch 
bevor er diese bezahlt hatte. Wenig später wurde über das Vermögen des Käu-
fers ein insolvenzverfahren eröffnet. seine Kaufpreisforderung aus dem Wei-
terverkauf hatte der Käufer zuvor an eine Factoring-Gesellschaft abgetreten, 
gegenüber welcher der Endkunde den Kaufpreis beglich, allerdings erst nach 
Eröffnung des insolvenzverfahrens. 

Währenddessen machte der Verkäufer im Rahmen des insolvenzverfahrens 
seinen Anspruch auf die Kaufpreisforderung des Käufers aus dem Weiterver-
kauf geltend. 

Das Berufungsgericht lehnte den Antrag des Verkäufers mit der Begrün-
dung ab, dass der Endkunde nicht mehr schuldner des insolventen Käufers, 
sondern schuldner der Factoring-Gesellschaft gewesen sei, an die der Käufer 
seine Forderung aus dem Weiterverkauf abgetreten hat.

Der Kassationsgerichtshof hob die Entscheidung des Berufungsgerichts 
jedoch mit der Begründung auf, dass diese gegen Artikel L. 624-18 des franzö-
sischen handelsgesetzbuchs verstoße, wonach der Verkäufer seinen Anspruch 
auf die Kaufpreisforderung des schuldners geltend machen kann, sofern der 
Endkunde den Kaufpreis zum Zeitpunkt der Eröffnung des insolvenzverfah-
rens noch nicht beglichen hat. 

Dies gelte auch dann, so der Kassationsgerichtshof, wenn der schuldner die 
Kaufpreisforderung an einen Dritten abgetreten hat. Der Kassationsgerichthof 
begründete seine Entscheidung damit, dass der schuldner keine Rechte ab-
treten könne, die er gar nicht habe. so habe er im vorliegenden Fall die Kauf-
preisforderung gar nicht abtreten können, da er aufgrund des Eigentumsvor-
behalts nicht inhaber der Kaufpreisforderung war. insofern sei der Verkäufer 
im vorliegenden Fall berechtigt, von der Factoring-Gesellschaft die Abtretung 
der Kaufpreisforderung zu verlangen.

Zur Erinnerung: Der Verkäufer, der seinen Anspruch im insolvenzver-
fahren des Käufers form- und fristgerecht geltend macht, kann sich gemäß 
Artikel L.  624-18 des französischen handelsgesetzbuchs auf ein Ersatzaus-
sonderungsrecht berufen, das es ihm gestattet, die Abtretung der Kaufpreis-
forderung aus dem Weiterverkauf zu verlangen und aus dieser gegen den End-
kunden vorzugehen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Verkäufer 
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praxistipps

•	 Verkaufen	Sie	Ihre	Ware	unter	Eigentumsvorbe-
halt. Damit der Eigentumsvorbehalt als wirksam 
vereinbart gilt, muss dieser spätestens im Mo-
ment der Warenlieferung schriftlich vereinbart 
worden sein. Ein simpler hinweis auf die Agb des 
verkäufers oder die Übersendung der Agb des 
verkäufers zusammen mit der rechnung reichen 
hierfür nicht aus. vielmehr sollten sie dem Käufer 
die Eigentumsvorbehaltsklausel vor Lieferung der 
Ware in dessen Landessprache übermitteln und im 
idealfall von diesem gegenzeichnen lassen.

•	 Achten	Sie	darauf,	wohin	die	Ware	geliefert	
werden soll. in der praxis kommt es durchaus 
vor, dass als Lieferadresse die Anschrift des 
Endabnehmers angegeben wird. Damit erhalten 
sie wertvolle informationen für den Fall, dass sie 
ihren Anspruch auf die Kaufpreisforderung aus 
dem Weiterverkauf in einem insolvenzverfahren 
des Käufers geltend machen müssen.

louis grégoire  
sainte marie 
0221 139 96 96 0
saintemarie 
@avocat.de

die Ware unter einem wirksam vereinbarten Eigentumsvorbehalt veräußert hat 
und der Endkunde die Vorbehaltsware zum Zeitpunkt der Eröffnung des insol-
venzverfahrens noch nicht bezahlt hat. Die eigentliche schwierigkeit bei der 
Geltendmachung des Anspruchs besteht indes darin, dass die Beweispflicht 
beim Verkäufer liegt. Da dieser in der Regel aber nicht wissen kann, ob die 
Vorbehaltsware weiterverkauft und bezahlt wurde, ist er diesbezüglich auf die 
Kooperation des schuldners und des insolvenzverwalters angewiesen. Mithin 
besteht hier das nicht zu unterschätzende Risiko, dass die Geltendmachung 
des Ersatzaussonderungsrechts letztlich an einem mangelnden informations-
fluss scheitert.
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2. Die abschaffung der sozialabgaben  
csg-crDs für nicht in frankreich  

ansässige steuerzahler 

laura rejano

Der französische Gesetzgeber hat eine steuerbefreiung zum 1. Januar 2019 für 
all diejenigen Personen eingeführt, die in einem anderen Mitgliedsstatt der EU, 
des EWR oder der schweiz der sozialversicherung unterliegen. Dieser Per-
sonenkreis wird für die ab diesem Datum erzielten Vermögenseinkünfte (u.a. 
beim Verkauf von in Frankreich liegenden immobilien) von den sozialabgaben 
CsG und CRDs ausgenommen. Anträge auf Erstattung von sozialabgaben, die 
zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2018 entrichtet wurden, 
können und sollten wegen einer drohenden Verjährung kurzfristig gestellt wer-
den.

Die Frage der Erhebung von sozialabgaben auf Vermögenseinkünfte für 
nicht in Frankreich ansässige steuerzahler wird nunmehr schon seit einiger 
Zeit immer wieder heftig diskutiert und hat sowohl die französische und eu-
ropäische Rechtsprechung als auch den französischen Gesetzgeber dazu ge-
zwungen, Position zu beziehen. Auch wir haben bereits mehrfach über dieses 
kontroverse thema berichtet (nähere informationen finden sie hier und hier). 

in der tat findet die Diskussion über die Rechtmäßigkeit der Erhebung der 
vorgenannten sozialabgaben ihren Ursprung bereits in einer Entscheidung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union aus dem Jahr 2015 (EuGh, Urteil vom 
26.02.2015 – C-623/13, Rechtsprechung De Ruyter). Der EuGh hat in dieser 
Entscheidung zu der Rechtmäßigkeit der französischen sozialabgabenpflich-
tigkeit von Einkünften aus Vermögen eines unbeschränkt steuerpflichtigen, 
der in seinem Ursprungsland sozialversicherungspflichtig war, stellung ge-
nommen und die fragliche französische Regelung aufgrund eines Verstoßes 
gegen das Prinzip der Einmaligkeit der Anwendung des sozialgesetzes („prin-
cipe d’unicité de la législation sociale“) für mit dem EU-Recht unvereinbar er-
klärt.

Die (notwendige) Reaktion des französischen Gesetzgebers ließ damals 
nicht lange auf sich warten. Durch das Gesetz zur Finanzierung der sozial-
versicherung für das Jahr 2016 wurde der Verwendungszweck der fraglichen 
sozialabgaben geändert, sodass diese nicht mehr der allgemeinen sozial-
versicherungskasse zugeordnet wurden, sondern der Finanzierung von bei-
tragsfreien Leistungen (sog. „prestations sociales non contributives“) dienten. 
Dieser Versuch, das französische sozialabgabensystem mit der vorgenannten 
Entscheidung des EuGh in Einklang zu bringen, stellte tatsächlich vielmehr 
eine Umgehung derselben dar. 

Vor diesem hintergrund überrascht es nicht, dass das Verwaltungsgericht 
strasbourg mit Urteil vom 11. Juli 2017 entschieden hat, dass die sozialabga-
ben CGs und CRDs trotz der zwischenzeitlichen Änderung des Verwendungs-
zwecks immer noch der Finanzierung beitragsabhängiger Leistungen dienten 
und das sozialabgabensystem folglich in Anbetracht der Rechtsprechung De 
Ruyter nach wie vor europarechtswidrig sei. 
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Eine höchstrichterliche Entscheidung durch den (zwar mittlerweile mit der 
Frage befassten) französischen staatsrat (Conseil d’Etat) steht bislang noch 
aus. immerhin wurde das Urteil des Verwaltungsgerichts strasbourg aber in 
der Berufungsinstanz durch das Verwaltungsberufungsgericht Nancy größten-
teils bestätigt (Urteil vom 31. Mai 2018, n°17NC02124). 

im Einklang mit dieser Rechtsprechung wurde nun das sozialabgabensys-
tem durch das Gesetz zur Finanzierung der sozialversicherung für das Jahr 
2019 („Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019“) geändert und 
sieht ab dem 1. Januar 2019 vor, dass diejenigen Personen, die zwar nicht der 
französischen sozialversicherungspflicht, aber derjenigen eines anderen Mit-
gliedsstaats der Europäischen Union, des EWR oder der schweiz unterliegen, 
für die ab diesem Datum erzielten Vermögenseinkünfte (u.a. beim Verkauf von 
in Frankreich liegenden immobilien) von den sozialabgaben CsG und CRDs 
ausgenommen sind. trotz allem bleibt der solidaritätszuschlag (sog. „prélè-
vement de solidarité“) auf Vermögenseinkünfte bestehen und wird von 2 % auf 
7,5 % erhöht. 

Zu beachten ist, dass mit dieser für den vorgenannten Personenkreis sehr 
erfreulichen Ankündigung keinerlei Änderung der Rechtslage für in einem 
Drittland ansässige steuerzahler einhergeht. Vielmehr bleibt die Pflicht zur 
Abführung der sozialabgaben CsG und CRDs für steuerzahler mit Wohnsitz 
in einem Drittland zunächst weiterhin bestehen. 

Feststeht, dass allen Personen, die zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. 
Dezember 2018 zu Unrecht in Frankreich sozialabgaben auf Veräußerungsge-
winne bzw. Vermögenseinkünfte geleistet haben, aufgrund der vorgenannten 
Rechtsprechung von Nancy ein Anspruch auf Rückerstattung der rechtsgrund-
los gezahlten Beträge zusteht. Entsprechende Anträge können bei der zustän-
digen steuerbehörde gestellt werden. Gerne unterstützen wir sie hierbei.

achtung: Betroffene steuerzahler müssen jedoch schnell handeln und ihren 
Antrag auf Rückerstattung stellen, um die Verjährung ihrer Ansprüche zu ver-
meiden. 

laura rejano
0221 139 96 96 0
rejano@avocat.de
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iii. 

geWerblicher 
rechtschutz

1. apples markenanmeldung für  
„imessage“ in frankreich zurückgewiesen 

gorDian Deger 

mit urteil vom 25. september 2018 hat das berufungsgericht paris eine ent-
scheidung des französischen markenamtes bestätigt, mit welcher es apples  
anmeldung des zeichens „imessage“ als französische Wortmarke wegen 
fehlender unterscheidungskraft zurückgewiesen hatte (az. 17/19211).

Die Fa. Apple inc. hatte beim französischen Markenamt iNPi das Zeichen 
„iMEssAGE“ als Wortmarke unter anderem für die Kommunikation über Com-
puterterminals oder Glasfasernetze, elektronische Anzeigedienste (telekom-
munikation), elektronische Postdienste und softwareentwicklung (Design) an-
gemeldet. Das französische Markenamt iNPi hatte diese Anmeldung mit der 
Begründung zurückgewiesen, das Zeichen sei nicht unterscheidungskräftig da 
es „phonetisch identisch mit dem Ausdruck „e-Message“ sei und daher vom 
französischen Verbraucher als beschreibender Begriff für eine elektronische 
Nachricht verstanden werde. in der tat besitzt gemäß Artikel L.711-2 des fran-
zösischen Gesetzbuches über das geistige Eigentum ein Zeichen unter ande-
rem dann keine Unterscheidungskraft, wenn es ausschließlich die notwendige, 
allgemeine oder übliche Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung 
darstellt oder wenn es zur Bezeichnung eines Merkmals des Produkts oder der 
Dienstleistung verwendet werden kann, insbesondere der Art, Eigenschaften, 
Menge, Bestimmung, Wert, geografische herkunft, Zeitpunkt der herstellung 
der Ware oder Dienstleistung.

Die Fa. Apple inc. hatte gegen die Entscheidung des Markenamtes beim 
Berufungsgericht Paris ein Rechtsmittel eingelegt. Zur Begründung trug sie 
zum einen vor, das Zeichen „iMEssAGE“ sei originär unterscheidungskräftig, 
da es teil einer Markenfamilie mit dem Präfix „i“ sei, die für die betreffenden 
Waren und Dienstleistungen eingetragen sei und intensiv genutzt werde. Es 
werde von den maßgeblichen Verkehrskreisen als teil dieser Markenfamilie mit 
dem Präfix „i“ und zur Kennzeichnung von computergestützten und elektro-
nischen Multimedia-Produkten und -Dienstleistungen von Apple erkannt. Zum 
anderen trug Apple vor, dass das Zeichen „iMEssAGE“ durch Benutzung Un-
terscheidungskraft erlangt habe, und verwies in diesem Zusammenhang auf 
die intensive Kommunikationstätigkeit unmittelbar vor und nach der Anmel-
dung, sowie der intensität der Nutzung des Zeichens, die dieses sehr schnell 
nach seiner Anmeldung erfahren habe.



Das Berufungsgericht Paris folgte der Argumentation der Fa. Apple nicht. Es 
bestätigte, dass das Zeichen für den normal informierten und aufmerksamen 
französischen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Produktkategorie 
als Bezeichnung für eine elektronisch übermittelte Nachricht aufgefasst wer-
den kann und somit für die von der Anmeldung umfassten Waren und Dienst-
leistungen nicht unterscheidungskräftig ist. Darüber hinaus könne das Zeichen 
„iMEssAGE“ als Beschreibung eines Merkmals einiger der von der Eintragung 
erfassten Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen sein, entweder durch Be-
schreibung des Zwecks der Waren und Dienstleistungen oder als Beschrei-
bung der zur Erbringung der Dienstleistungen verwendeten Mittel. 

Diese Begründung ist meines Erachtens auch vor dem hintergrund zu se-
hen, dass in Frankreich der vorgestellte Vokal „e“ in Begriffen englischer her-
kunft (wie z.B. in E-Mail) englisch als „i“ ausgesprochen wird, der vorgestellte 
Vokal „i„ hingegen nicht Englisch als „ai“, sondern Französisch als „i“. somit 
klingen in diesem Kontext für das französische Ohr im Ergebnis „i“ und „e“ 
gleich.

Auch das Argument der Fa. Apple der zufolge das Zeichen zu einer Marken-
familie mit dem Präfix „i“ gehört, war nicht erfolgreich. Das Berufungsgericht 
stellte vielmehr fest, dass die Fa. Apple für ihre Produkte allenfalls einen Klein-
buchstaben „i“ verwende, nicht jedoch den Großbuchstaben „i“. Daher war das 
Gericht der Auffassung, dass die Fa. Apple nicht nachgewiesen habe, dass das 
Vorhandensein des Buchstabens „i“ innerhalb des streitgegenständlichen Zei-
chens dazu führt, dass der Durchschnittsverbraucher die von der Anmeldung 
erfassten Waren und Dienstleistungen als von Apple stammend erkennt.

schließlich konnte Apple das Berufungsgericht auch nicht davon überzeu-
gen, dass das Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. 
Das Gericht stellte fest, die von der Anmelderin vorgelegten Dokumente be-
legten weder die Verwendung des Zeichens „iMEssAGE“ in nennenswertem 
Umfang bereits vor der Markenanmeldung, noch die Fähigkeit eines wesent-
lichen teils der maßgeblichen Verkehrskreise, die betreffenden Waren und 
Dienstleistungen als von Apple stammend zu erkennen.

praxistipp:

•	 Achten	Sie	bei	der	Anmeldung	französischer	
Marken auch darauf, wie der französische Durch-
schnittsverbraucher das zeichen aussprechen 
wird, da das gewählte zeichen durch die abwei-
chende Aussprache möglicherweise beschreibend 
werden kann oder gar eine verwechslungsgefahr 
mit einer vorbestehenden Marke geschaffen wird.

gordian Deger
0221 139 96 96 0
deger@avocat.de
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iV. 

Vertragsrecht

1. neue regeln zum schutz von  
geschäftsgeheimnissen in frankreich 

christine beneke
 

Die eu-geschäftsgeheimnis-richtlinie wurde in frankreich mit dem gesetz 
nr. 2018-670 vom 30. juli 2018 umgesetzt (wir berichteten: „frankreich setzt 
die eu-geschäftsgeheimnis-richtlinie um“ – newsletter e&k 02.18). nun wur-
de auch die zugehörige anwendungsverordnung 2018-1126 vom 11. Dezem-
ber 2018 erlassen und bringt vor allem den geheimnisschutz im prozessrecht 
voran.

Ein Mittel zum schutz von Know-how ist neben den klassischen Rechten des 
geistigen Eigentums in Form von Patenten, Geschmacksmusterrechten oder 
Urheberrechten auch die faktische Geheimhaltung als Geschäftsgeheimnis. Ein 
Geschäftsgeheimnis liegt vor, sofern es sich um eine information handelt, zu 
der nur ein begrenzter Personenkreis Zugang hat, der daher ein wirtschaftli-
cher Wert zukommt und zu deren Geheimhaltungsschutz angemessene Maß-
nahmen getroffen worden sind.

Angesichts weltweit zunehmender Wirtschaftsspionage hat sich die EU 
mit der Geschäftsgeheimnisse-Richtlinie 2016/943 für den rechtlichen schutz 
von Geschäftsgeheimnissen und Know-how vor unberechtigter Aufdeckung 
und Verbreitung stark gemacht. Gleichzeitig sollen zur Verfolgung legitimer 
interessen, vor allem zur Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität, sensible in-
formationen veröffentlicht werden oder jedenfalls zu den Gerichten gelangen 
können, ohne dass dies unter Verweis auf ein Geschäftsgeheimnis verhindert 
werden kann (stichwort „Whistleblower“). in diesem spannungsfeld entsteht 
nun eine weitgehend einheitliche Regelung des schutzes von Geschäftsge-
heimnissen in der EU. 

in Frankreich sind nun detaillierte Regelungen hierzu in Kraft getreten, die 
den Geheimnisschutz vereinheitlichen sollen. in Deutschland hingegen wurde 
der entsprechende Gesetzentwurf zur Richtlinienumsetzung noch nicht ver-
abschiedet. 

abwehrrechte bei geheimnisverletzung

Wird geheimes, werthaltiges Know-how ohne die Zustimmung des rechtmä-
ßigen inhabers oder auf unlautere Weise von einem Dritten erlangt, ist die 
Verbreitung und die Veröffentlichung, aber auch die Benutzung und die her-
stellung von Produkten auf der Basis des Geheimnisses nach den neuen ge-
setzlichen Vorschriften in Frankreich verboten. Den Richtern kommt dabei die 
entscheidende Aufgabe zu, einzuschätzen, ob eine information im Einzelfall 
ganz oder teilweise geheimhaltungs- oder veröffentlichungsbedürftig ist.

https://avocat.de/Frankreich-setzt-die-EU-Geschaeftsgeheimnis-Richtlinie-um_1291.html
https://avocat.de/Frankreich-setzt-die-EU-Geschaeftsgeheimnis-Richtlinie-um_1291.html


Es bestehen ggf. Auskunfts- und Unterlassungsansprüche des Berechtigten 
gegen den Verletzer, und zwar sowohl vor einer drohenden Erstbegehung als 
auch nach einer Geheimnisverletzung. Außerdem kann der Richter die Be-
schlagnahme von Unterlagen, Produktionsstopps und Veräußerungsverbote 
aussprechen, Zwangsgelder androhen sowie die Zerstörung der unberechtigt 
erlangten Unterlagen und informationen oder ihre herausgabe an den Berech-
tigten anordnen. Ferner hat der Geschädigte einen schadensersatzanspruch, 
hinsichtlich dessen Bezifferung detaillierte Regeln eingeführt wurden.

Demnach ähnelt der Geheimnisschutz, was die sanktionen angeht, dem 
Recht des geistigen Eigentums. Allerdings muss stets erst einmal der Beweis 
erbracht werden, dass überhaupt ein geschütztes Geschäftsgeheimnis vor-
liegt, insbesondere ob die zu seinem schutz ergriffenen, technischen Maßnah-
men ausreichend waren. Vor allem aber verleiht der neue Geheimnisschutz 
dem Berechtigten kein exklusives Recht zur Nutzung der informationen, son-
dern nur Abwehrrechte bei einer widerrechtlichen Überwindung der Geheim-
haltungsmaßnahmen. Dies zeigt sich deutlich beim sog. „reverse engineering“: 
Die Erlangung eines Geschäftsgeheimnisses durch einen Dritten durch eigen-
ständige Entdeckung oder sogar durch Analysieren und Nachschaffen eines 
rechtmäßig erlangten Produktexemplars ist danach nicht verboten. schutz 
kann in solchen Fällen allenfalls aus anderen Vorschriften erwachsen, etwa aus 
einem schutzrecht, aus allgemeinem Wettbewerbsrecht oder einer zwischen 
den Parteien geschlossenen Vereinbarung.

Der Geheimnisschutz kennt im französischen Recht eine Reihe von schran-
ken: Wenn die Offenlegung in Ausübung der informationsfreiheit, zur Auf-
deckung rechtswidriger Verhaltensweisen und sonstigem Fehlverhalten 
unter Verfolgung des öffentlichen interesses erfolgt, ist sie zulässig. Warn-
meldungen nach dem Gesetz vom 9. Dezember 2016 über transparenz, 
Korruptionsbekämpfung und Wirtschaftsmodernisierung (sog. „droit d’aler-
te“) bleiben ausdrücklich erlaubt. Außerdem ist der schutz rechtlich anerkann-
ter interessen ein allgemein gefasster Rechtfertigungsgrund. Die nach dem 
deutschen Regierungsentwurf zum Geschäftsgeheimnisgesetz vorgesehenen 
Rechtfertigungsgründe sind dem gegenüber enger gefasst.

prozessuale aspekte des geheimnisschutzes

Die neue französische Anwendungsverordnung widmet sich vor allem den 
prozessualen Aspekten des Geheimnisschutzes: im Verlauf von Gerichtsver-
fahren kann die Aufdeckung von Geschäftsgeheimnissen drohen. Deswegen 
schrecken die rechtmäßigen inhaber von Geschäftsgeheimnissen häufig davor 
zurück, zum schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse ein Gerichtsverfahren einzu-
leiten. Dem gegenüber hat der französische Verordnungsgeber eine Reihe von 
Maßnahmen ergriffen:

im Rahmen eines vorprozessualen Verfahrens der Beweissicherung und 
auch bei einer Beschlagnahme wegen eines Vorwurfs der Nachahmung (sai-
sie-contrefaçon, z.B. im Patenrecht) kann der Richter von Amts wegen anord-
nen, dass die Dokumente und informationen zunächst nicht an die Gegenseite 
übermittelt, sondern hinterlegt werden. Der Betroffene muss dann binnen ei-
nes Monats ein Rechtsmittel gegen die richterliche Entscheidung über die he-
rausgabe der Dokumente im Rahmen der Ermittlungen einlegen. sonst werden 
sie der Gegenseite nach Ablauf der Monatsfrist freigegeben.

im Rahmen eines laufenden Prozesses ist es möglich, sich auf ein Ge-
schäftsgeheimnis zu berufen, wenn sensible Unterlagen als Beweismittel vor-
gelegt werden sollen. Dann muss dem Richter das vertrauliche Dokument so-
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wie eine geschwärzte bzw. gekürzte Version oder eine Zusammenfassung des 
Beweismittels vorgelegt werden, mit einer schriftlichen Begründung, weshalb 
es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt. Der Richter entscheidet allein, 
ohne mündliche Verhandlung und notfalls unter Einholung eines sachverstän-
digengutachtens. Er kann auf die Vorlage des Beweismittels aus Geheimhal-
tungsgründen ganz verzichten, wenn es für das Verfahren nicht erforderlich 
ist. Anderenfalls kann er nur die „entschärfte“ Version zur Übermittlung an die 
Gegenseite freigeben. soweit die Berücksichtigung des Geschäftsgeheimnis-
ses jedoch zur Beurteilung des Falles erforderlich ist, kann der Richter nicht 
auf die Offenlegung verzichten. Er kann in diesem Fall allerdings die Öffent-
lichkeit der Verhandlung einschränken oder den Zugriff auf die informationen 
auf einzelne Repräsentanten der Gegenseite beschränken und diesen gleich-
zeitig verbieten, Reproduktionen anzufertigen. Die Personen, die Zugang zu 
dem Geschäftsgeheimnis hatten, sind automatisch zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet, außer gegenüber den gesetzlichen Vertretern des prozessbeteiligten 
Unternehmens.

Zur einstweiligen Regelung des interessenkonflikts zwischen Veröffentli-
chungs- und Geheimhaltungsinteresse kann der französische Richter eine si-
cherheitsleistung durch eine Partei anordnen. Diese dient zur finanziellen Ab-
sicherung der Gegenseite gegen schäden, die entweder durch ein vorläufiges 
Verbot oder eine vorläufige Erlaubnis der Nutzung der sensiblen information 
entstehen können. Allerdings ist es den Gerichten ausdrücklich verwehrt, die 
Veröffentlichung des Geschäftsgeheimnisses gegen sicherheitsleistung aus-
zusprechen.

Diese lang erwarteten Regeln werden in der französischen Fachöffentlich-
keit allgemein positiv aufgenommen, da sie Unternehmen einen praktikablen 
schutz von Geschäftsgeheimnissen verleihen. Jedoch hängt die Wirksamkeit 
und Verhältnismäßigkeit der neuen schutzmechanismen für Geschäftsgeheim-
nisse entscheidend von der Entscheidungspraxis der Gerichte ab. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Richter die neuen Regeln unter sorgfältiger Abwägung aller 
Umstände des Einzelfalls anwenden werden.

Dr. christine beneke
0221 139 96 96 0
beneke@avocat.de

praxistipps

•	 Der	neue	Schutz	von	Geschäftsgeheimnissen	ersetzt	nicht	
andere schutzrechte. Auch bleiben geheimhaltungsver-
einbarungen und sonstige vertragliche regelungen über 
den schutz von Know-how unerlässlich.

•	 Wer	im	Rahmen	eines	Prozesses	mit	Geschäftsgeheimnis-
sen in berührung kommt, muss beachten, dass er gesetz-
lich zur verschwiegenheit verpflichtet ist.

•	 Einer	Ausforschung	von	Geschäftsgeheimnissen	durch	
beweissicherungsverfahren und beschlagnahmen unter 
dem vorwand eines Leistungsschutzrechts wird durch die 
neuen regeln zur hinterlegung ein riegel vorgeschoben. 
Allerdings muss der betroffene schnell reagieren und die 
Aufhebung der beschlagnahme beantragen, damit die 
hinterlegung nicht aufgehoben wird.

•	 Der	Einwand	des	Geschäftsgeheimnisses	verspricht,	ein	
wichtiges instrument zum schutz des Know-how eines 
unternehmens im französischen prozessrecht zu werden. 
inhaber von geschäftsgeheimnissen werden künftig offen-
siver ihre rechtsposition verteidigen können.
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2. hohe geldbuße gegen  
die fa. stihl wegen beschränkung  

des onlineverkaufs

camille jacquet

mit ihrem beschluss vom 24. oktober 2018 (az. nr. 18-D-23) verhängte die 
französische Wettbewerbsbehörde (Autorité de la Concurrence) gegen stihl, 
einen deutschen hersteller motorbetriebener geräte für die forstwirtschaft, 
landschaftspflege und garten, eine hohe geldbuße, weil er seinen einzel-
händlern im ergebnis den online-Verkauf bestimmter produkte der marken 
stihl und Viking untersagt hat.

stihl betrieb in Frankreich ein selektives Vertriebssystem, im Rahmen dessen 
Online-Verkäufe von Produkten durch die Einzelhändler zwar grundsätzlich 
zulässig waren, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass (i) der Verkauf 
nicht über eine Plattform eines Dritten erfolgt und (ii) die Produkte persönlich 
an den Kunden übergeben werden (entweder beim händler oder zu hause 
beim Kunden).

zulässigkeit des selektiven Vertriebs und des Drittplattformverbotes 

Die Wettbewerbsbehörde hielt es für zulässig, dass die Fa. stihl für die Pro-
dukte der Marken stihl und Viking in Frankreich ein selektives Vertriebssystem 
eingerichtet hatte. Unter Verweis auf die sicherheitsrisiken bei der Verwen-
dung der Produkte stellt die Behörde fest, dass diese Unterstützungs- und 
Beratungsdienste erforderten, um ihre Qualität zu sichern und ihre ordnungs-
gemäße Verwendung zu gewährleisten.

Auch das Verbot des Onlinehandels über Drittplattformen hat die Wett-
bewerbsbehörde als rechtmäßig und mit Artikel 101 Absatz 1 AEUV vereinbar 
angesehen. sie stellte fest, dass eine solche Beschränkung des Onlinehandels 
im Rahmens des selektiven Vertriebssystems (insbesondere die Beratung und 
die Dienstleistungen, die von den zugelassenen händlern zu erbringen waren) 
grundsätzlich erforderlich sind, um die Qualität der Produkte zu sichern und 
die ordnungsgemäße Verwendung der Produkte unter Berücksichtigung ihrer 
Komplexität und der mit ihrer Verwendung verbundenen sicherheitserwägun-
gen zu gewährleisten. insbesondere stellt die Wettbewerbsbehörde fest, das 
Drittplattformverbot sei zum schutz des Markenimages und der Qualitätsan-
mutung der Produkte gerechtfertigt.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Wettbewerbsbehörde die Argumentati-
on des EU-Gerichtshofs („EuGh“) in sachen Coty hier auf Nicht-Luxusproduk-
te erweitert hat.
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unzulässigkeit des zwangs zur persönlichen Übergabe des produkts an den 
kunden 

hingegen stellte die Autorité de la Concurrence fest, die von stihl verwendete 
Vertragsklausel, wonach ein Onlineverkauf nur zulässig ist, sofern dem Kunden 
das Produkt vom händler persönlich ausgehändigt wird, faktisch einem Ver-
bot des internetverkaufs gleichkomme und somit eine Kernbeschränkung nach 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV darstelle, die nach der Gruppenfreistellungsverord-
nung für vertikale Vereinbarungen auch nicht freistellungsfähig ist.

trotz der mit der Verwendung der Produkte verbundenen sicherheitsrisi-
ken stellte die Wettbewerbsbehörde fest, dass die fragliche Einschränkung des 
Onlinehandels nicht durch sicherheitsbedenken gerechtfertigt sei. Eine solche 
Beschränkung sei nicht durch die einschlägigen sicherheitsvorschriften vor-
geschrieben und werde überdies von stihl auch auf professionelle Endkunden 
angewendet, denen die fachgerechte Verwendung der Produkte bekannt ist. 
Die Wettbewerbsbehörde wies außerdem darauf hin, dass die Wettbewerber 
von stihl vergleichbare Einschränkungen nicht praktizierten. 

Die Behörde verhängte gegen stihl eine relativ hohe Geldbuße von 7 Mio. €  
und verurteilte stihl dazu, ihre selektiven Vertriebsverträge zu ändern. stihl hat 
gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Mit Beschluss vom 23.01.2019 hat 
der Präsident des Berufungsgerichts die vorläufige Vollstreckbarkeit der Ent-
scheidung der Wettbewerbsbehörde aufgehoben. Dies könnte darauf hindeu-
ten, dass die Entscheidung vom Berufungsgericht aufgehoben werden wird.

Mit dem ersten teil ihrer Entscheidung liegt die Autorité de la Concurren-
ce derzeit im trend der europäischen Rechtsprechung, die einen selektiven 
Vertrieb für immer mehr Produktkategorien für zulässig hält. so hat auch das 
Oberlandesgericht hamburg entschieden, dass die Einrichtung eines selekti-
ven Vertriebs einschließlich eines Drittplattformverbotes auch für Produkte 
zulässig ist, die nicht aus dem Luxussegment stammen. Voraussetzung ist da-
nach, dass es sich um Waren von hoher Qualität handelt und der Vertrieb auf 
begleitende Beratungs- oder Betreuungsangebote für den Kunden ausgerich-
tet ist.

camille jacquet
0221 139 96 96 0
jacquet@avocat.de

praxistipps

•	 Als	Hersteller	höherwertiger,	beratungsintensiver	Pro-
dukte können sie unter umständen die vorteile eines 
selektiven vertriebssystems nutzen und dabei wirksam 
den onlinehandel über Drittplattformen untersagen.

•	 Einzelhändler	sollten	sich	bewusst	sein,	dass	der	Verkauf	
von produkten, die normalerweise ausschließlich über  
einen selektiven vertrieb vertrieben werden (sog. grau-
ware), nach französischem recht erhebliche schadens- 
ersatzansprüche auslösen kann.
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